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Schritt für Schritt zur pauschalen Anrechnung 
 
 
Ausgangssituation:  
 

 Sie sind für die Anrechnung außerhochschulischer Weiterbildungen auf einen 
Hochschulstudiengang verantwortlich (z.B. als Studiendekan/in, 
Studiengangskoordinator/in oder Anrechnungsbeauftragte/r).  

 Ihnen liegt für eine anzurechnende Weiterbildungen eine Allgemeine 
Anrechnungsempfehlung des Kompetenzbereichs Anrechnung vor. (Sie finden 
alle bisher veröffentlichten Anrechnungsempfehlungen unter 
www.anrechnung.uni-oldenburg.de). 

 Sie möchten eine pauschale Anrechnungsmöglichkeiten für Absolvent/innen 
der Weiterbildung auf Ihren Studiengang einrichten.  

 
 
Definition pauschale Anrechnung: 
 

 Jede/r Inhaber/in der entsprechenden Fortbildungsabschlüsse erhält, ohne an 
einer Einzelfallprüfung teilnehmen zu müssen, eine bestimmte Anzahl von 
Kreditpunkten angerechnet. 

 Hochschule (und Fortbildungseinrichtungen) überprüfen einmalig, ob in welcher 
Höhe Kreditpunkte angerechnet werden können (Äquivalenzvergleich). 

 Anschließend wird allen Inhaber/innen des jeweiligen Fortbildungsabschlusses 
die Anrechnung garantiert. 

 
 
 
Beispiel Anrechnungsempfehlung: 

 

http://www.anrechnung.uni-oldenburg.de/


1. Schritt: Überprüfen der gesetzlichen Grundlagen  

 
Ablauf:  
 

 Stellen Sie fest, welche gesetzlichen Grundlagen in Ihrem Land für die 
Anrechnung außerhochschulischer Qualifikationen auf 
Hochschulstudiengänge gelten. 
  

 Sie finden entsprechende Vorgaben in Ihrem jeweiligen 
Landeshochschulgesetz.  

 

 
 
 
 
 

2. Schritt: Anpassung der Prüfungsordnung 

 
Ablauf:  
 

 Stellen Sie fest, ob die für Ihren Studiengang gültige Prüfungsordnung einen 
Paragraphen zur Anrechnung außerhochschulischer Vorleistungen beinhaltet.  

 

 
 
 



 
 

 Enthält der Anrechnungsparagraph eine einschlägige Regelung der pauschalen 
Anrechnung?  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falls die Prüfungsordnung keine Regelung für pauschale Anrechnungen 
beinhaltet:  
 

 Erkundigen Sie sich, welche Gremien über Änderungen der Prüfungsordnung 
entscheiden.  
 

 Informieren Sie die beteiligten Gremien und Verantwortlichen über die Ziele der 
Anrechnung außerhochschulischer Kompetenzen.  
 

 Schlagen Sie die Aufnahme einer entsprechenden Regelung in die 
Prüfungsordnung vor.  
 

 Beachten Sie zeitliche Vorgaben, Abläufe und Zuständigkeiten bei der 
Änderung von Prüfungsordnungen an Ihrer Hochschule.  

 
 
 
 
 
 



3. Schritt: Ermittlung anzurechnender Module 

 
 
Ablauf:  
 

 Stellen Sie fest, ob die Weiterbildung (oder Teile daraus) aufgrund Ihres 
Niveaus auf Ihren Studiengang angerechnet werden können. 
 

 Weiterbildungen, die mindestens Bachelor-Eingangs-Niveau besitzen, können 
auf Bachelor-Studiengänge angerechnet werden. Weiterbildungen, die 
mindestens Bachelor-Master-Übergangsniveau besitzen, können auf 
Masterstudiengänge angerechnet werden.  

 
 
 

         
 
 
 
 
 

 
 

 Überprüfen Sie, ob es Module Ihres Studiums gibt, deren Lernergebnisse sich 
zumindest teilweise mit den Lernergebnissen der anzurechnenden 
Weiterbildung überschneiden. Sie finden die Lernergebnisse in der Allgemeinen 
Anrechnungsempfehlung.  

 



 
 

 
 
 

 Nehmen Sie Kontakt mit den für die Anrechnung auf die ausgewählten Module 
verantwortlichen Hochschullehrer/inn/en auf (z.B. Modul-verantwortliche oder 
Anrechnungsbeauftragte für bestimmte Fächer).  
 

 Bitten Sie die Fachverantwortlichen, die Abdeckung der Lernergebnisse Ihrer 
Module durch die Lernergebnisse der Weiterbildung festzustellen. Geben Sie 
hierzu die Anrechnungsempfehlung an die jeweiligen Fachverantwortlichen 
weiter.  
 

 Üblicherweise wird die Anrechnung eines Moduls empfohlen, wenn mindestens 
70% der Lernergebnisse durch die Weiterbildung abgedeckt werden.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

                
 
 

 
 

 Stellen Sie eine Liste der anzurechnenden Module für die Absolvent/innen der 
Weiterbildung zusammen.  
 

 Falls innerhalb der Weiterbildung Wahlmöglichkeiten bestehen:  
 

o Bestimmen Sie inwieweit die Wahl der Schwerpunkte Auswirkungen auf 
die Anrechnung hat. Erstellen Sie ggf. unterschiedliche Listen für die 
verschiedenen Schwerpunkte der Weiterbildung. 

 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Schritt: Implementierung der pauschalen Anrechnung 



 
Ablauf: 
  
Erstellen Sie auf der Grundlage der Modulliste eine formelle Beschlussvorlage für den 
Prüfungsausschuss. Beschreiben Sie darin exakt: 
 
 

 Welche Weiterbildung angerechnet werden soll.  
 

 Unter welchen Bedingungen welche Module angerechnet werden sollen.  
 

             
 
 

 Nachdem der Prüfungsausschuss (oder ein anderes zuständiges Gremium) 
über die Anrechnung entschieden hat: 

 
o Erläutern Sie dem Prüfungsamt die beschlossene 

Anrechnungsmöglichkeit.  
 

o Das Prüfungsamt kann über Anrechnungsanträge zu pauschalen 
Anrechnungen fortan ohne Beteiligung der Fachverantwortlichen 
entscheiden. Geben Sie daher den Anrechnungsbeschluss und die 
Modulliste an das Prüfungsamt weiter.  
 

o Geben Sie auch die Anrechnungsempfehlung an das Prüfungsamt. 
Diese enthält im Anhang ein Muster des Zertifikats der Weiterbildung 
sowie weitere Informationen, die für die Umsetzung der Anrechnung 
von Bedeutung sein können. 

 



                
 
 
 

5. Schritt: Veröffentlichung der pauschalen 
Anrechnungsmöglichkeit 

Ablauf:  
 

 Veröffentlichen Sie die Anrechnungsmöglichkeit (inkl. der Modulliste) auf der 
Studiengangswebseite.  
 

 Weisen Sie Studierende und Studieninteressierte auf die 
Anrechnungsmöglichkeit hin.  
 

 Teilen Sie dem Kompetenzbereich Anrechnung der Universität Oldenburg bitte 
unbedingt die Anrechnungsmöglichkeit mit (z.B. per Mail an anrechnung@uni-
oldenburg.de). 
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